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Rechtssatz

Eine Abstell äche, die die Flächenwidmung Grünland – Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel aufweist, jedoch faktisch

als Parkstreifen für Pkw verwendet wird und die Bescha enheit eines unbefestigten „faktischen Parkplatzes“ mit

festgedrücktem Erdreich aufweist, ist aufgrund ihrer faktischen Ausprägung der angrenzenden Straße zuzurechnen.

Mangels Vorhandenseins einer Ausweisung des Verkehrsbandes im Flächenwidmungsplan sowie von

Verkehrs uchtlinien kann nur auf der Grundlage der faktischen Verhältnisse beurteilt werden, welche Flächen der

Straße zuzurechnen sind. Steht die Fläche auch jedermann zur Nutzung o en, beispielsweise durch ein Begehen als

Fußgänger, sprechen überwiegende Argumente dafür, den gegenständlichen Grundstreifen der Straße zuzurechnen.
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